
Gefahrenzulage ist nicht steuerfrei 
 
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs ist es verfassungsrechtlich nicht geboten, die 
Steuerbefreiung auf Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit auch auf 
Gefahrenzulagen auszudehnen.  
 
Die Begünstigung erfasst ausschließlich Zuschläge für tatsächlich geleistete Arbeit an unüblichen 
Zeiten. Die Richter sehen keinen Raum, den Anwendungsbereich der Vorschrift über den 
Wortlaut hinaus auf überwiegend pauschale Zuschläge für andere Tätigkeiten, wie z.B. 
Gefahrenzuschläge, auszudehnen (BFH-Urteil vom 15.9.2011, Az. VI R 6/09). 
 


